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Der neue Schweizerische Republikaner.

Dienstag, den 20 October iZoi. Siebentes Quartal. Den. 27 Vendémiaire. X»

Helvetische Tagsatzung.

Promemoria Sr. Hochfürstl. Gnaden
d es Fürstbischofs v o n C o n st a n z, a n

die helvetische Regierung.
(Der Tagsatzung vorgelegt in der Sitzung vom

i?ten October.)

Se. Hochfürstliche Gnaden von Constanz stehen seit

vielen Jahrhunderten in der doppelten Eigenschaft, als

Bischof und als benachbarter Reichs-
Fürst mit Helvetien in ganz besondern nnd engen

Verhältnissen. Auch haben sich die Fürstbischöfe von

Constanz von jeher, und insbesondere Se. jeztregiercnde

Hochfürstliche Gnaden stets eifrig und treulich bestrebt,

Hrlveticn die thätigsten und unverkennbarsten Beweist

Ihrer oberhirtlichen Sorgfalt und ihres freundnach-

darliehen Wohlwollens zu geben.

Mit dem lebhaftesten Vergnügen ergreifen Se. Hoch-

fürstliche Gnade» auch jezt die angenehme Gelegenheit,

welche die Epoche, wo die allgemeine Tagsatzung mit
dem künftigen dauerhaften Wohlstand Helvetiens be-

schafligl ist, Höchstderstiben darbietet, um der helve-

tischen Republik einerseits das Wohl der Religion in

unbegrenztem Vertrauen anzuempfehlen, und andererseits

ihr die Zusichennlg fortwährend wahrer Freundschaft

nnd nachbarlich wohlwollender Gesinnungen zu erneuern.

Zu diesem Endzwek haben Se. Hochfürstliche Gna-
den den Unterzeichneten, als ihren Bevollmächtigten

an die helvetische Regierung nach Bern abgesendet.

Bey dieser Adstndung und Bevollmächtigung ist die

Absicht des Herrn Fürsten und Bischofs von Constanz

lediglich, aufrichtig, und von ganzem Herzen auf
das" wahre Wohl der Schweiz gerichtet.

Weit entfernt, sich in die innern politischen Emnch,

tungen oder Staatsvcrhältmssc im Mindesten einmi-

scheu zu wollen oder zu bestimmen, worinn öffentliche

Ruhe, Sicherheit, und politische Elükstligkcit der

Schweiz durch näher zu bestimmende Verfassung beste-

hen können, beschränken sich Se. Hochfürstliche Gnaden,
als Bischof auf das Wohl der Religion, und als
benachbarter Reichsfürst auf die erwünschliche Befestc-

gung freundnachbarlicher Verhältnisse, und so wie
Höchstdieselde in der ersten Eigenschaft das Wohl der

Religion, mit dem Wohl des Staats in die innigste

Harmonie und Gemeinschaft zu verbinden, ihres Orts
vollkommen bereit sind, eben so ist auch in der andern

Hinsicht ihr aufrichtiger Wunsch, auf Vereinigung der

g genftitigen Interessen gerichtet.

I. Was ihre Verhältnisse, alS Bischof betrift,
so werden es Se. Hochfürstliche Gnaden stets als
ihre angemessenste Pflicht ansehen, in Beziehung auf
diejenigen Theile der Schweiz welche einen so schätz»

baren Bestandtheil ihrer bischöflichen Obliegenheit aus-

machen, in so weit zum gemeinen Besten mitzuwirken,
als dieses ihrem bischöflichen Beruf angemessen ist.

Höchstdieselbe beschränken sich dabey lcdigiich ans

dasjenige, was eigentlich die Bestimmung der Geist,
lichkeit ausmacht. Dahin rechnen sie folgende Gegen-
stände :

Er st ens : Würde in Veranstaltung der öffent-
licî, en Gottesverehrung;

Zwey tens: Vollkommen christlich sittliche
Bildung des innern Menschen;

Drittens: Die eben dahin abzielende christ-
liche Erziehu n g der Jugend;

Viertens: Empfehlung der Folgsam-
k e it, welche jeder wahre Christ den öffentlichen Gc»

setzen und der Staatsoerfassung schuldig ist, und

Fünftens: Achtunng für die Borge»
sezlen; endlich

Sechs tens: christliche Liebe und Geist
der Eintracht.

In Erwägung, daß in diesen Gegenständen Haupt-

sächlich der Verband bestehe, welcher die christliche
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Kirche mit dem Staat in ein Ganzes zujammenknüpfet,

haben Se. Hochfürstliche Gnaden bem Unterzeichneten

den bestimmtesten Auftrag gegeben, den Stellvcrtre-
tern der helvetischen Nation zu erklären, daß Höchst,

dieselbe hicrinn nach besten Wünschen und Kräften,
jedoch inner den Grenzen ihres bischöflichen Berufs,
bereit sind, zu allem demjenigen mitzuwirken, was dem

gemeinen Besten auf irgend eine Weise zuträglich

seyn kann. — In dieser Absicht

n. Sind Se. Hochfürstliche Gnaden bereit, nach

dem wahren Geist der Kirche alles beyzutragen, was

die Reinheit der G 0 t t es v e r eh r u n g und die

Abstellung aller, etwa hie und da eingeschlichemn Mi ß-

bräuche befördern kann. Dabey werden jene Mittel
reife Erwägung und kluge Anwendung verdien«,, durch

welche hicrinn theils sogleich, theils »ach und nach der

gute Saamen verbreitet, und der wahre Geist des

Evangeliums recht emleuchtend mitgetheilt werden kann.

Weil aber

b. eben hierin daS Meiste von den persönlichen Ei-

genschaften der Seelsorger abhängt, so wird sehr dar-

auf zu sehen seyn, daß die Zahl der würdigen Gcist-

lichen in der Schweiz vermehrt werde. Unter der Geist-

lichkeit Hclvcliens sind wirklich sehr viele vorlrcfliche

Männer; unterdessen ist es nicht zu mißkevnen, daß

gute Pflanzschulcn für künftige Seelsorger sehr zu wün.

sehen find, und daß hierinn manchem jungen Mann
von reinen Absichten und trefflichen Anlagen, sehr oft
die Gelegenheit fehlet, sich zu dem so wichtigen Amt
rines guten Seelsorgers vollkommen zu bilden. Neben

diesem sichtbaren Mangel an Büdungsanstalten künf-

tiger Seelsorger fehlt es auch öfters

c. an der ersten Bildung, welche in den Schulen
die völlige Ausbildung vorbereiten, und erleichtern sollte,

dieselbe aber wegen ihren Gebrechen nicht selten sehr

erschwert. Und auch hicrinn könnten manche fromme

Stiftungen sehr ersprießliche Dienste leisten. Mit den

nemlichen geistliche» Orden, welche vor vielen Jahr-
Hunderten die Wildnisse in vielen Theilen der Schweiz

in fruchtbare Felder umgebildet haben, welche nachher

durch uncrmüdcten Fleiß die wissentschaftlichen Werke

dcS Alterthums abschriftlich erhalten haben, welche

immer das Beyspiel milder Wohlthätigkeit und from,
wer Vottcsverchruug gegeben haben; mit eben diesen

OrdcnShäusern, könnten nach dem Bedürfnisse gegen-

wärt,g? Zeiten, die nützlichen Lehr, und Biidungs.
Anstalten für Jünglinge und Töchter verbunden wcr-
den ; und die Ordenshäuser werden sich lebhaft erfreuen

durch cm- solche, jhrcni ursprünglichen Beruf vollkom-

men angemessene Gemeinnützigkeit das Andenken der
Verdienste ihres Standes fortzupflanzen, und stch fcr-
nerhin der wohlverdienten Schätzung und Achtung ihrer
Mitbürger würdig zu mache». Die von reinem Eifer
für das Staatsbeste beseelten Väter der helvetische»
Republik, werden mit Sr. Hochfürstliche» Gnaden ge.
wiß einverstanden seyn, daß die Belebung solcher ge,st.
lichen Institute mir einem edcln und gemeinnützigen
Geiste, dem Staat einen weit sicherern und dauerhaf.
tern Nutzen gewähren werde, als die Zertrümmerung,
Auflösung und Zerstörung derselben.

6. Was die Folgsamkeit gegen die Gesetze, und
die Achtung gegen die obrigkeitlichen Personen betrifft,
so haben Se. Hochfürstliche Gnaden hierinn ihre Pflicht,
bey jeder Gelegenheit mit Treue und Mer erfüllt.
Höchstdieselbe sind nicht nur entschlossen, auf-diesem
Weg fortzufahren, sondern haben dem Unterzeichneten

besonders aufgetragen, sich mir den Stellvertretern und
Vorstehern des helvetischen Volkes, über die zwekmäs-

sigsten Mittel zu verabreden, wie die Folgsamkeit der

Gesetze, und die Achtung der Vorge ezren, als welche

der Geist des Evangeliums so sehr empfiehlt, mehr
und mehr zn verbreiten seyen.

e. Zur Beförderung der Liebe und Eintracht unter
dem helvetischen Volke wird, wem, gleich nicht alles,

doch vieles darauf ankommen wie die Seelsorger selbst

gesinnt sind, welcher Geist sie belebt, und wie ihr
Wandel beschaffen ist; denn was könnte hierin« nach-

druksamcr wirken, als der Geistlichen erhabenes Bey-
spiel in der christlichen Liebe, und in reinen Tugenden,
zumal wenn dieses Beyspiel mit gründlichen Einsichten
verbunden ist? — Die Kirchengesetze gebieten dem Bi-
schof hierüber die sorgfältigste Wachsamkeit. Mit dem

besten Erfolg sind in mehreren Gegenden von Schwa»
ben, und besonders in der Constauzer Diözese, Prüft,»,
gen und Concurse eingeführt, wo diejenigen Unwür-
digen ausgeschlossen werden, welchen der Mangel an
Kenntnissen und Fähigkeiten, und der gegründete Ruf
fehlerhafter Sitten entgegensteht. Aehnliche Einrichtn,,«
gen und die stete Betreibung und Vervollkommnung
derselben werden in Hclvetien ebenfalls großen Nutzen

hervorbringen.
Allen diesen hier dargelegten Absichten Sr. Hochsürst.

lichen Gnaden wird die Regierung und Tag,atzung
der helvetischen Republik ihren Bevtall gewiß nicht
versagen. Allein ihre Ausführung bedarf auch offenbar.

Erstens: der ernstlichen Unterstützung und der

thätigen Mitwirkung der politischen Gewalten; und

Z w e ylcn s 5 hinreichender Mittel zur Unterhaltung
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derjenigen Anstalten und Personen, die der Erfüllung '

teuer Absichten bestimmt sind, und sich dazu widmen.

Jene Unterstützung erwarten Se. Hochfürstl. Gnaden

von den politischen Behörden in Hclveiien mil demjeni.

gen Vertrauen, welches Höchstdtcselbe in die Einsicht

und Weisheit der Vorgesezlcn, der frommen und die.

dern helvetischen Nation setzen; um diese Mittel aber

kann die Schweiz nicht verlege» seyn; es braucht keine

neuen Auslagen; die nöthigen und ganz hinreichenden

Stiftungen sind da; ihre zwekmäßige Verwendung wird

auch keine Schwierigkeiten finden. Es kommt jezt nur

darauf an — und dieses bitten Se. Hochftustl. Gnaden

die Stellvertreter Helvelicns recht lief zu beherzigen —
daß vordersamst der Kirche das Eigenthumsrechl ihres

Vermögens bestätigt und zugesichert werde. Seine

Hochsricstl. Gnaden sind überzeugt, tag die Väter des

Vaterlandes hierüber unmöglich ein Bedenken tragen,
da der christlichen Kirche das Eigmlhumscccht nach

dem ltrspeung ihres Vermögens, nach der Billigkeit,
und nach dem wahren Sinn aller bürgerlichen Gesetze

gebühret. — So lange aber die bisherigen Einkünfte

und Gefalle theils durch die gegenwärtigen Umstände

zweifelhaft, theils ungicbtg sind, theils gar nicht bc.

zahlt werden, die Güter der GMlichkcic sequestrirl sind,

die Seelsorger und Geistliche noch immer nicht wissen,

ob sie nicht in ihren alten Tagen nach so vieler Arbeit

statt des Lohnes Dürftigkeit erwarte; so lange dieser

Zustand dauert, ist freylich nichts Standhaftes und

Vollkommenes zu hoffen »och zu erzielen, und es muß

das Herz des Obcrhirlcn sehr betrüben, seine edlen

«nd gemeinnützigen Ai sichten bloS wegen der Stockung

derjenigen. Mittel unerreicht zu sthen, die wirklich vor.

Handen sind und völlig hinreich.nd wären.

Zwar ist nicht zu zweifeln, daß, wenn auch diese

Stockung der Mittel noch länger fortdauern sollte,

oder gar die vorhandenen Mittel in einer unseligen Ver-

wirruug zu Grunde giengen, doch dereinst durch Ersah,

rung die Nothwendigkeit würde fühlbar werden, den

allgemeine» wohlthätigen Anstalten der christlichen Kirche

hinlängliche Mittel herbcyzuschaffen; allein mittlerweile

zerfallen so manche guie Lehranstalten, und die Fort,

schrille der christlich. sittlichen Veredlung werden ge-

hemmet. Dir Geschichte ist voll von Beyspiel.» solcher

Männer, die nach dem Lp.mpel Karl Marteil6 >

der Kirche ihr Eigenthum emzogen; aber sie ist auch

nicht minder voll von. Beyspielen derjenigen, die kurz

darauf eben so, wie Karl der Große den Bedacht

mhmen mußten, der Kirche wieder die nothwendigem

Mittel, zu, verschaffen, damit der Gottesdienst und dir

christlichen Lehranstalten hergestellt und unterstüzr wür.
den, und die Nationen mehr in rohe Stltciilosigkeik
verfielen. Wenn nun selbst die Regenten großer, und'
an ergiebigen und immer neuen Hilfsquellen uner»
schöpfllcheii Reiche sich in der grossen Verlegenheit sahen»

wenn sie die von den Vorgängern emzogne Mittel zum
Unterhalt christlicher Anstalten wieder ersitzen wollten 5
wie viel höher müßte diese Verlegenheit bey einer Na-
tion steigen, die sich mcistenlheiis nur durch b,'sondere
Industrie und kluge Sparsamkeit erhält, deren HM.-
Quellen sehr beschränkt sind, und welcher die Macht
und Gelegenheit fehlt, sich neue zu verschaffen?

Die christliche Kirche hat seit vielen Jahrhunderten
Bürgerrecht in Helvetien, und ihr Eigenthum ist vr,-
streitig auf eben so rechtmäßige Art, wie das Eigen-
thum der Partikularen entstanden, u»d zwar grostm--
theils aus den Schenkungen frommer Sufter. Diesis'
Eigenthum stehet daher eben so wie jedes Pàtcigen,
thum unter dcr Gewährung des Staatsoerbands, und
kann eben so, und gleichmäßig wie jedes Privmeigei»
thum, dem Staat durch Stcuren und Abgaben nützen

Dieses alles ist einsichtsvollen Männern eiut.uchte»S>
bedarf eigentlich keines Beweises, und nur dahingeht
der Wunsch Sr. Hochfürstl. Gnaden, daß von de»
Repräsentanten Helveticas dcr Kirche das Eigenthums»
Recht auf ihr gesammies Vermögen in der Schweiz
förmlich wieder zuerkannt, der Sequester wieder aufze,
hoben, und die zwekmäßigste beste Verwendung des
also garantirtei, Kirchenguts sobald als möglich verab,
redet und auf eine gründliche Weise bestimmt werd?..
Zu einer solchen guten, der ursprünglichen Absicht
seiner Stiftung, dem wahren Geist der Kirche und
den Bedürfnissen der Zeiten angemessenen Verwendung»
sind Se. Hochfürstl. Gnaden mit reinem Eiser mitzu,
wirken bereit, in soweit nämlich diese Mitwirkung hu

den Verhältnissen Ihres bischösilcheu Berufs liegt.

II. In der Eigenschaft eines Reich 6 fürst en,,
und als kreisausschreibender Fürst des schwäbische»
Kreises, wünschen Se. Hochfürstl. Gnaven von ganzem«

Herzen, daß zwischen Helvetien und Schwaben und'
dem deutschen Reich überhaupt, das beste EinverständniK
bcstthe. Ihre wechsilsiiligen Verbündungen wegen
Handel und Wandel stud von unverkennbarer Wichtig».

'
kcit, und es ist sehr zu wünschen, dass- hierin» alle'
Hindernisse für das Wohl.beyder Länder gehoben werden

Ukderhaupt hak das Furstl. Hochstisr Constanz seit'
Jahrhunderten sich angelegen seyn lassen, das Vcrlram'm
und die Freundschaft-dcr helvetischen RcpuNid zu. KMS-
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ben, uit.» hatte bisher auch Ursache, die fteundnach.

barlichen guten Gesinnungen der Schweizer-Regierung

und Cantonen mit aufrichtigem Dank zu erkennen.

Auch werden Se. Hochfürstl. Gnaden sich ein ange,
nchmes Geschäft daraus machen, wenn Höchstdieselbe

im Stand sind, dieses gute nachbarliche Einvcrstäudniß

in Betreff Ihres Hochstifts insbesondere, und in Be>

treff von Schwaden chbcrhaiipr, mehr und mehr zu

befestigen.

Um aber ein solches von allen Seiten aufrichtiges
Einverständnis zu bewirken und zu befestigen, kann es

den einsichisvellen Vätern der helvetischen Republik

»ichl entgehen, daß vorher in dieser die völkerrechtliche

Grundsätze von Gerechtigkeit und Billigkeit gegen ihre

Nachbarn in Schwaben bestimmt anerkannt, und so-

»ach so manche deutsche Fürsten, Acbte, Stifter,
Edell> «>le und Privatpersonen, die in der Schweiz be-

guten sind, bey dem rechtmäßig ungeschmälerten Genuß

iy-cS Vermögens, seyen es Grundstücke oder Gefalle

und Gerechtsame, geschüzt werden. Aus gleichem

Grund versteht es sich von selbst, daß diuenigen Bc.
sitzimgcn, welche Schweizer Corpora:.onen unv Farni,
lien im deutschen Reich ererbt oder erworben haben,

verlzälluißmäßige gleiche Rechte und Sicherheit des Ei-
genthums gemessen.

Nicht weniger einleuchtend muß es den Berechtig,
keit liebenden Vätern Hclvcliens seyn, daß dasjenige,

was die helvetische Republik in Beziehung auf gr-

wisse, bisher stetö anerkannte Rechte und Gefalle,

aus politischen Gründen in Ihrer neuern Verfassung

ändert, nach Grundsätzen des Rechts und Billigkeit
den auswärtigen Besitzren nicht nachthciliq werden könne,

sondern daß diese in solche» Fällen mir Recht für die

verwichcncn Jahre sowohl als für die Zukunft eine

angemessene Entschädigung zu fodern haben.

Diese allgemeinen Wahrheiten haben auch ihre be.

sondere Anwendung auf das Fürstl. Hochstift Constanz,

und somit auch auf das dasige Domkapitel, die

Domprobstey, Domkustorey, auf die Collegiatstifcer

St.'Stephan und St. Johann zu Constanz, und auf

das ganz vom Hochstiftischcn Eigenthum gestiftete

Eollegiatstift St. Pclagii zu Bischoizell, nebst allen

dazu gehörigen Bcncficien, welche mit dem Fürstil.

Hochstlfl Constanz zusammen ein Ganzes ausmachen,

und von der helvetischen Regierung seit den älteste» bis

auf die neuesten Zeiten immer als ein Ganzes betrachtet

uno behandelt worden sind.

In der nämlichen Absicht empfehlen Sc. Hochfürstl.

Puab.» den Vorsteher.', der helvetischen Republik alS

gutgcsistter Freund verschiedener Reichsstände in Schwa.
den und einzelner Personen, welche Höchstdiestlde in
der gegenwärtigen Lage um wohlincynende Verwendung
ersucht haben, insbesondere die Angelegenheiten der
schwäbischen Reichsangehöcigen in der Schweiz, namcnt«
lich Ihrer sehr schäzbaren Freunde und Mirstände dcS

Herr» Fürsten von Fürstenbcrg und des FürstabtcS von
St. Blasien.

In Gefolge aller dieser wahren Verhältnisse geht
das Gesuch Sr. Hochfürstl. Gnaden vordersamst ledig,
lich dahin: daß von der helvetischen Regierung und
Tagsatzung

Erstens der Kirche das Elgenthmnsrecht in Hin,
sicht Ihres im Gebiete von Helvctien befindlichen Ver,
mögcns förmlich und alS ein Bestandtheil der Consti-
lulion bestätiget und zugesichert; und

Z weyten 6 die in den Grundsätze» des Völkerrechts
gegründete Schuldigkeit feycrlich anerkannt werde, alle»
Auswärtigen »nd insbesondere dem Hochstift Constanz,
dem dazu gehörigen Domkapitel und übrigen Stifter»
und den andern Rcichsangehöiigen in Schwaben,
s) den Besitzstand ihres Vermögens m der Schweiz für
immer zu garamiren, unv b) wegen ihren Gcrcchlfa.
men, die mit der neuen helvetischen Staatsvcrsassung
nicht vereiiibarlich sind, oder dadurch Abbruch leiden,
eine billige Vergütung zu leisten.

In dieser Absicht ersucht ber U »tcrzeichnete die Ne-
gieruiig der helvetischen Republik, dieses Prsmemoria
der zur Gründung einer dauerhaften, so wie den Inlä.i.
den, beliebten, so auch den Auswärtigen achtungswür,
digen Staatsoerfassung versammelten Tagsatznng gefäl«
ligst mitzutheilen, und derselben die Hauptmvmcnte
dieses Promemoria zur Erwägung und Bchcrzigung bey

Ihrer erhabnen Arbeit anzuempfehlen.

Se. Hochfürstl. Gnaden wurden übrigens der Weis«
heit und Gerechligkcitsliebe der Väter und Stellvertreter
der helvetischen Nation zu nahe zu treten glauben, wenn
Höchstdiesclben nicht vertrauensvoll voraussczten, daß
der ganze Inbegriff der unveräusserlichen und im Ge.ste
der christkatholischen Religion und Kirchcnverfassung ge,
gründeten Diöcesanrechte. die Höchst Ihnen im Gebiete
der helvetischen Republik seit so vielen Jahrhunderten
unstreitig zustehen, von der Regierung unv Tagsatznng
vollkomme» anerkannt werde, und durch die neue

Staasversassiing nicht die mindeste Kränkimg leiden üme.

Unterzeichneter empfiehlt si.5 zur schäzdarsien Wohl,
gewogenheit und Freundschaft.

Bern den ;. October -8-Zl.
(Sign.) von Messend erg.

ì.
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Der neue Schweizerische Republikaner.

Mittwoch den 2i October l8oi. Siebentes Quartal. Den 28 Vendémiaire. X.

Helvetische Tagsatzung.

Sechs und zwanzigste Sitzung, 17. Weinm.

Präsident: Kühn.

Der Präsident zeigt der Versammlung an, daß ihm

vor Eröffnung der Sitzung, durch den B. Montcnach
folgende Erklärung sey überreicht worden:

Erklärung, der helvetischen Tagsatzung
am i7ten October i 8 ° i, übergeben
von einigen Mitgliedern derselben.

Obschon noch keine vollständige Verfassung für die

helvetische Republik von der allgemeinen Tagsatzung ist

angenoininen worden, so sehen sich dennoch endsunter.

zeichiicie Mitglieder derselben verpflichtet und genölhi.

get, ihr bisheriges Benehmen in dieser für das ganze

Vaterland so wichtigen Zlngelegcnhcil durch gcgenwär-

tige Erklärung feyerlich bey ihre» Constituenle» und
Mitbürgern zu rechtfertigen.

Fruchtlos bemühcten sie sich in der allgemeinen

Tagsatzung, die natürliche und gerechte Freyheit der

Meynungen hinlänglich zu sichern, znmalen durch das

von der Mehrheit dccretirte Reglement jeder Minderheit
sogar das Recht benommen wurde, ihre Meynung in
das Protokoll zu setzen.

Fruchtlos drangen sie wiederholt auf die Nieder«

setzung einer Constitnlionscommißion aus Dcputirten
von allen Canlonen, um das allseitige Interesse des

helvetischen Volkes bey Errichtuug einer neuen Ver,
fasiiing desto unpartheyi scher und sorgfältiger zu prüfen,

und zugleich um die schiklichsten Vereinigungsmittel der

so verschiedenen Wünsche und Gesinnungen zu finden.

Fruchtlos trachteten sie den wichtigen Vorstellungen

und mannigfaltigen Begehren zahlreicher Polkstheile
größere Aufmerksamkeit und wünschbarcn Eingang bey

der Versammlung zu verschaffen, anstatt (wie es zu

ihrem Vedanrcn geschah) der rechtmäßigen Aeusserung

solcher Volkswünsche Schwierigkeiten in gestzlichcî
Form in den Weg zu legen.

Fruchtlos liessen sie stets sich angelegen seyn, ihre
Begriffe und Ansichten denjenigen der Mehrheit mög.
lichst zu nähern, und zu Errichtung einer zwetmäßigea
und mit hinlänglichem Einfluß versehenen Centralregie.

rung brüderlich die Hand zu bieten, damit neues Unglük
und Trennung im Vaterland verhütet werden.

Fruchtlos endlich bemühcten sie sich zu vermader»,
daß man gegen den genommenen Entschluß der Tag.
satzung an die Ausarbeitung einer Constitution trete,
ehe die Grundlagen völlig beendiget sind, und selbe mit
einer Schnelligkeit betreibe, die der Wichtigkeit des

Werkes keineswegs angemessen ist.

Alle diese vsilchtmäßigen Bemühungen waren vergeb,

lich; das Einheitssystem der Mehrheit, anstatt in heil,
same» Grenzen zu bleibe», wurde auf einen Grad
ausgedehnt, wodurch die billigen Erwartungen des

Volkes in den meisten Cantons gänzlich getäuscht wer«
den müssen, indem dasselbe durch dieses System seiner

theuersten Rechte und seiner wichtigsten eigenthümlichen

Einrichtungen beraubt würde.

Bey sorgfältiger Prüfung der Grundlagen und ihres

nothwendigen Zusammenhangs mit dem darauf e»l,
worfcncn Constitutionsplan, mußten also Endsunterzeich.
ucte finden, daß dieselben nicht einmal alle die Vor.
theile, welche in dem vom ersten französischen Consul

eingesandten Berfassungsplan den Cantonen zugestanden

wurden, vereinigen, und daß vcrmitt.lst diesen aufge«

stellten Grundsätzen unserm Vaterland eine höchst drü-

kende, mit den Volkswünschen in den meisten Cantons

keineswegs übereinstimmende, und für seine Bedürfnisse

ganz unpassende Verfassung will gegeben werden; weil

i) Alle, dem grösten Theil des Volkes, in man»
cherlc» Hinsichten so theuern politischen Canlonöbür.
gerrechte vernichtet, und dagegen nur ein allgemeines

helvetisches Bürgerrecht angenommen worden.



— 7'-8 —

2) Wei! man den Umfang der Cantone mit steter

Hinlansitzung der förmlich geàussertcn Wünsche zahl-

reicher Voiksihcile, und ohne selbe der Ablesung zu

würdigen, ganz willkürlich bestimmt und festgestzl hat.
z) Weil man den Cantonen dreifachen Vor-

schlag zu einem Mitglied in den Senat verweigert, sie

hicmit des nöthigen und Zutrauen erregenden Einflusses

in dessen Wahl beraubet.

4) Weil man in dem Cvnstitutionsplan die gefehlt,

the Einrichtung des Justizwefens nicht den Cantonen

überlassen wollte, vbfchon ihre Einwohner seit Jahrhum
derlcn an bürgerliche Gesetze von höchst verschiedener

Art, und auch gröstcntheiis an einfache und wenig
kostspielige Formen gewölM waren, zu.deren Ausopse-

rung sie nur gewaltsam gezwungen werden könnten.

5) Weil man über das rechtmäßige Eig'Nihum ein-

zeluer Caulone willkürlich zu verfügen gedenkt, und zu

Gunsten einiger Cantone Aufopferungen rmrcht, welche

die wichtigsten Slaatsquellen gänzlich zernichten, und

hingegen zu Bestreitung der nöthigen Ausgaben drückende

directe und indirecte Auflagen müssen errichtet werden,
die den Cantonen, die kein Eigenthum ^besitzen, oder

dessen man sie ungerechter Weife beraubt, desto lästiger

werden müssen.

6) Weil man überhaupt Regierungseinrichtungzn,
Besoldungen und Anstalten beabsichtet, die sich keines-

Wegs mit jener strengen republikanischen Sparsamkeit
vertragen, welche nach einer mehrjährigen traurigen
Erfahrung, durch die dermalige Zerrüttung des ganzen

Fmanzzustandcs und durch die für unsere so beschränk-

reu Staatskcäste ungeheuren Schuldenlast, für unser

erschöpftes und verarmtes Vaterland ganz unentdehr-

lieh geworden ist.

7) Weil man die Cantonsregicrungen zu tief unter
die Ccntralgewalt herabwürdiget.

L) Weil man ailznzahlreiche Militairanstalten bey-

zubehalten gedenkt und der Centtalgewalr anheimstellt,

selbe nach Belieben zu vermehren, wodurch die politic
sche Freyheit der Individuen und deren Eigenthum ge-

fährdet, so wie auch dadurch die Grundlage zu drücken-

den und in vielen Gegenden Helveticns unerschwingliche»

Auflagen gelegt wird.

9) Weil man die samtlichen Cantonalverfassungen,
und alle künftigen Abänderungen in denselben, der

Beurtheilung und Sanction der Centralrcgienmg ganz,
lieh uulcrworftn, und dadurch die Cantone aller eigent-

lichen Seibsiständigkit gewissermaßen beraub: hat.

Gegen alle diese und ähnliche Verfassungsgrundfätze
und darauf gegründete Verfassung selbst, die von dem
größcrn Theil der helvetischen Tagsatzung entweder
schon angenommen worden, oder deren Annahme noch
zu erwarten steht, müsse» die Endsunterzeichnetcn sich

Namens ihrer Constituents und Cantonsmildürger be.
stimmt verwahren; sie sind es Ger Ehre und Pflicht
schuldig, durch gegenwärtige Erklärung öffentlich zu
bezeugen, baß sie an Festsetzung solcher Verfassungs.
Grundlagen und Gesetze keinen Antheil genommen ha-
den, noch nehmen werden; sondern daß sie vielmehr
sich feyerlich von aller Verantwortung für die unglükii
chen Folgen lossagen, die aus denselben für das ganze
Vaterland unvermeidlich entstehen müssen.

Ausserdem stehen die Unterzeichneten in der Beglau»
bigung, daß nach förmlichem Aàirt der Depulirten
der drey ältesten Cantone, in welchen die wahre
Schweizer-Freyheit zuerst aufblühete, die gegenwärtige
helvetische Tagsatzung als eine unvollständige Versamm»
lung anzusehen, mithin zu Vollendung ihres wichtigen
Werkes einstweilen nicht mehr befugt seye, und deßnahen
können sich Endsunterzeichnete nicht entschliessen, an
den fernern Verhandlungen weiter» persönlichen Antheil
«u nehmen.

Born den 17. October 1801.

Kasimir Kr riß, Dcputirter von Luzern.

< Aaver Balthasar, Deputirter von Luzern.

Johann M 0 ntcn ach, Deputirter von Freyburg.
Hermencgild d'Arregger, Dcp. v. Solothurm
Conrad M u n zi 11 ger von Ölten, Deputirter

des Cantons Solothurn.
Amand Glutz, Dcputirter des Cant. Solothurn..
Jakob Zellweg er, Sohn, Deputirter des

Cantons Appenzell Ausser-Nhoden.

Vincens Salis v. S ils, Deputirter des

Cantons Graubündten.

Peter Anton Riedi, Dcputirter des Cantons
Graubündten.

Georg Gengel, Deputirter aus Granbündtem

Christian Carl Wredow, Deputirter aus-

Graubündten.

Benedikt Caprez, Deputirter aus Graubündtem

Andreas B u stell i, Deputirter des Cant. Teßin»,

(Die Fortsetzung, solas).
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